
An den  
Vorsitzenden des Sozialausschusses des Schles-
wig-Holsteinischen Landtags 
Herrn Werner Kalinka, MdL  
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel  

per E-Mail: sozialausschuss@landtag.ltsh.de 

nachrichtlich:  

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 
im Hause  

per E-Mail: arge@shgt.de 

Städteverband Schleswig-Holstein 
im Hause  

per E-Mail: info@staedteverband-sh.de 

Kiel, den 27.01.2022 

Bericht zur Situation pflegender Angehöriger in Schleswig-Holstein Bericht der Landesregierung 

Drucksache 19/3402 

Sehr geehrte Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, 

der Schleswig-Holsteinische Landkreistag und seine Mitgliedskreise bedanken sich für die Gelegenheit 

zum Bericht zur Situation pflegender Angehöriger in Schleswig-Holstein – Ds. 19/3402 – Stellung zu neh-

men.  

Wir begrüßen sehr, dass der Schleswig-Holsteinische Landtag und die Landesregierung sich mit dem vor-

liegenden Bericht der wichtigen Frage der Situation pflegender Angehöriger in Schleswig-Holstein nehmen. 

1. 

a) In allen schleswig-holsteinischen Kreisen sind gemeinsam mit den Pflegekassen und mit finan-

zieller Unterstützung des Landes Schleswig-Holstein Pflegestützpunkte eingerichtet worden,

deren zentrale Aufgabe die Unterstützung und Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehöri-

gen in allen die Pflege grundsätzlich betreffenden Fragen („Care-Management“) ist. Erfreuli-

cherweise konnte zum 01.01.2021 der Landesrahmenvertrag für die Pflegestützpunkte neu

gefasst und dabei auch eine erweiterte Personalausstattung ermöglicht werden, die angesichts

steigender Nachfragen nach Beratungen aus Sicht des Schleswig-Holsteinischen Landkreis-

tages dringend erforderlich war und in manchen Kreisen immer noch nicht auskömmlich ist.
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b) Die Pflegestützpunkte der Kreise sind durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 

Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein auf Grund ihrer besonderen Expertise 

und Kompetenz in Fragen der Situation pflegender Angehöriger um Beiträge zu dem nun vor-

liegenden Landtagsbericht gebeten worden und haben sich entsprechend eingebracht.  

 

2. Auch im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach dem Landespflegegesetz, insbesondere bei der Pfle-

gebedarfsplanung, haben die schleswig-holsteinischen Kreise die Situation pflegender Angehöri-

ger stets besonders im Blick. Diese Aufgaben greifen eng ineinander mit jenen der Kreise als Trä-

ger der Sozialhilfe und damit der Hilfe zur Pflege, in deren Rahmen Pflegebedürftige und ihre An-

gehörigen, die für die Pflege nicht selbst finanziell aufkommen können, unterstützt werden.  

 

3.  

a) Ein besonderes Augenmerk der Kreise liegt im Rahmen beider gesetzlichen Aufgaben auf der 

Verbesserung der Situation der Kurzzeitpflege. Die Kreise stellen insoweit fest, dass das An-

gebot an Kurzzeitpflegeplätzen in Schleswig-Holstein vielerorts zu gering ist; insbesondere 

fehlt es nach wie vor vor allem an so genannten „solitären“ Kurzzeitpflegeplätzen, die pflege-

bedürftige Menschen außerhalb „klassischer“ Einrichtungen für kurze Zeit aufnehmen, bei-

spielsweise wenn Angehörige vorübergehend durch Krankheit oder Phasen der Erholung oder 

wegen eines vorübergehend erhöhten Pflegebedarfes an der Pflege gehindert sind. Die An-

bieter der Pflegeeinrichtungen stellen bisher vor allem solche Plätze zur Verfügung, die de 

facto einer dauerhaften Aufnahme in eine stationäre Pflegeeinrichtung „vorgeschaltet“ sind.  

 

b) Um diesem Missstand abzuhelfen und Trägern von Pflegeeinrichtungen die Schaffung solitärer 

Kurzzeitpflegeplätze zur Entlastung pflegender Angehöriger zu erleichtern, haben die schles-

wig-holsteinischen Kreise gemeinsam mit den Pflegekassen bereits verschiedene Maßnah-

men ergriffen, um die Vergütung entsprechender Angebote aus Mitteln der Hilfe zur Pflege zu 

verbessern.  

 

c) Schließlich begrüßen die schleswig-holsteinischen Kreise die vom Landtag mit dem Nach-

tragshaushalt 2020 bereit gestellten Mittel im Umfang von 10 Mio. € für investive Maßnahmen 

zur Schaffung solitärer Kurzzeitpflegeplätze. Gegenüber dem Ministerium für Soziales, Ge-

sundheit, Jugend, Familie und Senioren hat sich der Schleswig-Holsteinische Landkreistag in 

diesem Zusammenhang im Herbst 2021 konstruktiv in die Ausgestaltung einer entsprechen-

den Förderrichtlinie eingebracht.  

 

4. Überdies dürfen wir Ihre Aufmerksamkeit auf das Positionspapier des Deutschen Landkreistages, 

des Kommunalen Spitzenverbandes aller deutschen (Land)Kreise auf Bundesebene, „Handlungs-

felder für eine aktivierende Alterspolitik der Landkreise“ lenken, dass wir als Anlage beigefügt ha-

ben. Dort wird insbesondere in Ziffer 9 die Situation und Unterstützung pflegender Angehöriger in 

Bezug genommen.  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Dr. Johannes Reimann 
Referent für Jugend und Soziales  
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Handlungsfelder für eine aktivierende Alters-
politik der Landkreise  

 
 

Ältere Menschen sind heute so gesund und mate-
riell gut gestellt wie keine Generation vor ihnen. 
Sie engagieren sich in vielfältiger Weise für ihre In-
teressen, ihre Familien und das Gemeinwesen. Zu-
gleich macht der demografische Wandel Unter-
stützung und Dienstleistungen für ältere Men-
schen immer wichtiger. Mit zunehmendem Alter 
steigen oftmals die Bedarfe; die Zahl der De-
menzerkrankungen, der Pflegebedürftigen sowie 
älterer Menschen mit Behinderungen nimmt zu. 
Auch die Zahl derjenigen, die ihren Lebensunter-
halt und ihre Miete über die Grundsicherung im 
Alter sichern müssen, steigt kontinuierlich an.  
 
Eine aktive und vorausschauende Alterspolitik der 
Landkreise als maßgeblich verantwortliche kom-
munale Ebene verbessert die soziale Infrastruktur 
für ältere Menschen und ihre Angehörigen. Die 
Landkreise erbringen, verantworten und initiieren 
zusammen mit ihren kreisangehörigen Gemein-
den vielfältige Leistungen und Unterstützungsan-
gebote. Nicht alles muss von ihnen selbst gewährt 
oder organisiert werden; oftmals ist es bereits 
nützlich, einen Anstoß zu geben. Eine vom Gesetz-
geber zu ermöglichende stärkere Rolle der Land-
kreise in der Pflege würde auch dort zu einer be-
darfsgerechteren und vor allem sozialraumorien-
tierten Versorgung beitragen.  
 
Dieses Themenpapier bereitet zwölf Handlungsfel-
der komprimiert auf, die in den Landkreisen nach 
den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen 
ausgefüllt werden. Je nach sachlicher Zuständig-
keit sind Schwerpunktsetzungen möglich bzw. er-
geben sich Verschiebungen zu anderen Leistungs-
trägern, mit denen die Landkreise partnerschaft-
lich zusammenarbeiten. Entscheidend sind immer 
die konkreten Umstände und Bedarfe vor Ort, 
nach denen sich die Umsetzung richten muss. 

1.  Selbstbestimmung und Teilhabe 

 
Ältere Menschen verfügen über ein breites Spekt-
rum an Erfahrungen, Wertevorstellungen und Ori-
entierungen. Sie sind eine heterogene soziale 
Gruppe. Für alle geht es darum, ihre Selbstbestim-
mung und Teilhabe an der Gesellschaft zu sichern. 
 
Daher ist von großer Bedeutung, dass Hilfen nicht 
erst dann ansetzen, wenn eine Selbstversorgung 
nicht mehr möglich ist, sondern schon weit vorher 
greifen. Hier gibt es eine Fülle unterschiedlicher 
Unterstützungsangebote. Wichtig ist, dass diese 
frühzeitig in Anspruch genommen werden, um die 
Lebenssituation so weit wie möglich verbessern zu 
können. Dies gilt insbesondere für die zunehmen-
den gerontopsychiatrischen Erkrankungen. 
 
2.  Altersgerechte Dienstleistungen 

 
Soziale und hauswirtschaftliche Dienstleistungen 
wie handwerkliche Hilfsdienste, Fahr-, Besuchs- 
und Essensdienste, Unterstützung rund ums Haus 
und bei alltäglichen Verrichtungen ermöglichen 
vielfältige Unterstützung für ältere Menschen.  
 
Für generationenübergreifende bzw. intergenera-
tive Maßnahmen eignen sich Mehrgenerationen-
häuser, Familienzentren, lokale Bündnisse für Fa-
milien etc., die auf unterschiedliche Weise unter 
einem organisatorischen Dach verschiedene 
Dienstleistungen anbieten. Zunehmend werden 
wieder Sozialstationen und Gemeindeschwestern 
gefördert, die in den ländlichen Räumen gleichfalls 
kooperativ Hilfe erbringen. 
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3.  Flexible Altenhilfestrukturen  

 
Durch Beratungs- und Koordinierungsstellen, am-
bulante Hilfen und die strukturelle Vernetzung von 
Angeboten kann es älteren, behinderten oder 
pflegebedürftigen Menschen ermöglicht werden, 
länger ein selbstständiges Leben in der eigenen 
Häuslichkeit zu führen. 
 
Die Lebensbedingungen müssen im Sozialraum so 
gestaltet werden, dass sie dem Entstehen beson-
derer Unterstützungsbedarfen entgegenwirken. 
Dienstleistungen und Unterstützung werden viel-
fach über den sozialen Bereich hinaus mit dem  
Wohnumfeld und Mobilitätsangeboten wie dem 
ÖPNV verbunden. Denn die Sicherstellung der Mo-
bilität ist für ältere Menschen oftmals von heraus-
ragender Bedeutung. 
 
Die Altenhilfe wird von den Landkreisen als über-
greifende, präventiv ausgerichtete und sozial-
raumorientierte Angebots- und Infrastrukturent-
wicklung verstanden und umgesetzt. Zugehende 
Beratung unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
ist dabei eine weitere Möglichkeit. 
 
Dieser Gesamtansatz setzt die ständige Analyse 
der sich wandelnden Bedarfs- und Versorgungssi-
tuation sowie die Fortschreibung einer flexiblen 
und dynamischen Infrastrukturplanung voraus. 
Zugleich ist die Steuerung der Landkreise in der Al-
tenhilfe sowie der Hilfe zur Pflege zu verstärken. 
Rechtlicher Änderungen bei der Altenhilfe bedarf 
es nicht. Sie ist Pflichtaufgabe und wird von den 
Landkreisen vielfältig umgesetzt. Um den regional 
sehr unterschiedlichen strukturellen Veränderun-
gen begegnen zu können, bedarf es weiterhin 
großer Gestaltungsspielräume in der Praxis.  
 
4.  Digitalisierung 

 
Bei der Gestaltung digitaler Angebote und Dienst-
leistungen für ältere Menschen sind die Landkreise 
wichtige Akteure. Die ganz überwiegende Zahl der 
Landkreise stellt sich den Herausforderungen der 

digitalen Transformation seit Jahren in einem 
strukturierten, ganzheitlichen Vorgehen und be-
rücksichtigt die Digitalisierung in den Kreisentwick-
lungsplänen. Ein besonderes Augenmerk liegt da-
bei auf Digitalisierungsstrategien für die Aufgaben-
bereiche Gesundheit und Soziales. Je nach den 
konkreten Erfordernissen können digitale Techno-
logien zur Vernetzung im Sozialraum beitragen 
und so helfen, älteren Menschen die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu erleichtern und den 
Abbau bestehender Infrastrukturen zu kompensie-
ren. Dabei muss jeder Landkreis eine für die eige-
nen Voraussetzungen passende Digitalisierungs-
strategie (weiter-)entwickeln. Vor allem in ländli-
chen Räumen sollten Ansätze der digital gestütz-
ten kommunalen Daseinsvorsorge gemeindeüber-
greifend konzipiert werden.  
 
Die unterschiedlichen Bedarfe älterer Menschen 
stehen dabei regelmäßig im Fokus. Ältere Men-
schen sind Adressaten verschiedener Digitalisie-
rungsprojekte im Bereich der digitalen Daseinsvor-
sorge. Diese reichen von App-basierten Mitfahr-
diensten über Lieferservices lokaler Läden oder 
Apotheken bis zu digitalen Angeboten im Bereich 
der Pflege und eHealth. Dafür muss flächende-
ckend der Ausbau von Breitband und Mobilfunk 
vorangetrieben werden. 
 
Es liegt in der Hand der Betroffenen selbst, digita-
len Technologien offen zu begegnen und sie zu 
nutzen. Die Praxis zeigt, dass die ältere Generation 
überwiegend digital kompetent ist und die Zahl der 
digital affinen Älteren immer größer wird. Dabei 
sollte Digitalisierung als Entwicklung betrachtet 
werden, die den Austausch zwischen den Genera-
tionen substanziell fördern kann. 
 
5.  Fundierte Beratung 

 
Unbeschadet der vielfältigen Potenziale der Digita-
lisierung bleibt die persönliche Beratung unver-
mindert wichtig. Für menschennahe Dienstleistun-
gen ist die Wohnortnähe entscheidend. 
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Beratungsstellen in den Landkreisen informieren 
ältere Menschen und ihre Angehörigen über die 
im Landkreis zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten der Diagnostik und Therapie, der Pflegeleis-
tungen und weiterer Hilfeangebote. Die 
(Pflege-)Wohnberatung ermöglicht es, das häusli-
che Umfeld so zu gestalten, dass ein Verbleib in 
der eigenen Wohnung für alte Menschen mög-
lichst lange möglich ist.  
 
Auch der Allgemeine soziale Dienst oder der Sozi-
alpsychiatrische Dienst des Landkreises berät und 
unterstützt gerontopsychiatrisch erkrankte Men-
schen und ihre Angehörigen oder Personen im nä-
heren Umfeld. 
 
Diese Angebote werden komplettiert durch die In-
formation über die Leistungen der Pflegeversiche-
rung, etwaige Ansprüche nach dem Schwerbehin-
dertengesetz oder dem Landesblindengeldgesetz, 
dem Bundesteilhabegesetz, rentenrechtliche An-
sprüche, weitere Sozialleistungen etc. 
 
Wichtig ist, dass die Beratung über die unter-
schiedlichen Unterstützungsangebote anbieterun-
abhängig erfolgt. Für Menschen mit Migrations-
hintergrund ist die kultursensible Altenhilfe wich-
tig. 
 
6.  Gesundheitsförderung und Prävention 

 
Gesundheitsförderung und gesundheitliche Prä-
vention haben einen hohen Stellenwert für jeden 
Einzelnen und für die Gesellschaft. Es gilt, Krank-
heiten zu vermeiden, die kognitiven Fähigkeiten zu 
erhalten und physisch wie psychisch vital zu blei-
ben. Darin liegt nicht zuletzt der Schlüssel für eine 
aktive Lebensführung im Alter, z. B. durch Frei-
zeit-, Gesundheits-, Kommunikations- und Bil-
dungsangebote. 
 
Über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, aber 
insbesondere auch über die Krankenkassen wer-
den zur Ergänzung dessen vielfältige Maßnahmen 
der Gesundheitsförderung und der gesundheit-

lichen Prävention angeboten. Prävention muss ge-
genüber Behandlung, Rehabilitation und Pflege 
weiter gestärkt werden. 
 
In Zusammenarbeit mit (Kreis-)Krankenhäusern 
und deren Sozialdiensten und Reha-Kliniken 
kommt es darauf an, eine sinnvolle Überleitung für 
kranke oder pflegebedürftige Menschen nach 
dem Krankenhausaufenthalt oder der Reha-Maß-
nahme sicherzustellen. 
 
7.  Neue Wohnformen 

 
Sind Verbleib und Betreuung in der eigenen Woh-
nung oder im eigenen Haus nicht mehr möglich, 
kommen andere Wohn- und Betreuungsformen 
wie z. B. Hausgemeinschaften, ambulant be-
treute Wohngemeinschaften oder betreutes 
Wohnen in Betracht. Aber auch die klassische 
Heimbetreuung muss unter Berücksichtigung des 
individuellen Bedarfs weiterhin zur Verfügung ste-
hen. 
 
8.  Bürgerschaftliches Engagement 

 
Ohne die Mobilisierung bürgerschaftlichen Enga-
gements wird die notwendige Stärkung von Un-
terstützungsleistungen für ältere Menschen nicht 
möglich und nicht finanzierbar sein. Daher kom-
men der netzwerkorientierten Gemeinwesenar-
beit und dem Ehrenamt große Bedeutung zu, so-
wohl demjenigen älterer Menschen selbst als auch 
dem Engagement für ältere Menschen. Durch ak-
tive Einbindung Älterer (Begegnungs- und Kon-
taktmöglichkeiten, Tätigkeitsfelder im Ehrenamt, 
Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen etc.) 
können ihre Ressourcen für ein gesellschaftliches 
Engagement genutzt, ihre Aktivierung gefördert 
und zugleich Vereinsamungsprozessen vorge-
beugt werden.  
 
Die Landkreise unterhalten vielfältige Strukturen 
zur Stärkung und Begleitung des Ehrenamts. Frei-
willigenagenturen, Ehrenamtsbörsen, Seniorenbü-
ros und auch die Kreisvolkshochschulen leisten 
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hier seit Jahren eine wichtige Arbeit in den Land-
kreisen. Diese gilt es gezielt zu stärken. 
 
9.  Unterstützung Angehöriger 

 
Zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen wer-
den zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt. Die 
Landkreise erbringen familienentlastende und fa-
milienunterstützende, auch regenerativ wirkende 
Unterstützungsangebote, die es Familien erleich-
tern, ihre Angehörigen zu betreuen und zu pfle-
gen. 
 
Zugleich muss die Einzelfallkompetenz betreuen-
der und pflegender Angehörigen gefördert wer-
den, um die Pflegebereitschaft im häuslichen Um-
feld zumindest zu erhalten, wenn nicht zu erhö-
hen. Aktuelle pflegewissenschaftliche Erkennt-
nisse sind auch in die bestehenden familiären und 
ehrenamtlichen Strukturen zu tragen. 
 
10.  Grundsicherung im Alter 

 
Wer kein ausreichendes eigenes Einkommen und 
Vermögen hat, hat Anspruch auf Grundsicherung 
im Alter. Die Landkreise übernehmen auf Antrag 
den notwendigen Lebensunterhalt, eine angemes-
sene Miete, etwaige Mehrbedarfe, z.B. bei einer 
Gehbehinderung, sowie die Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge. Dies 
gilt auch bei einer stationären Betreuung im Pfle-
geheim. Ein Rückgriff auf unterhaltspflichtige An-
gehörige erfolgt dabei erst ab einem Jahresein-
kommen über 100.000 €.  
 
11.  Betreuungsrecht 

 
Wer seine Angelegenheiten nicht mehr selbstbe-
stimmt regeln kann, dem wird ein vom Gericht be-
stellter rechtlicher Betreuer zur Seite gestellt. Als 
örtliche Betreuungsbehörde klären die Landkreise 
über Vorsorge in Form der Vorsorgevollmacht und 
die Betreuungsverfügung auf und beraten und un-
terstützen die in der Regel ehrenamtlichen Betreu-
erinnen und Betreuer. Liegen Anhaltspunkte für 

einen Betreuungsbedarf vor, vermitteln die Land-
kreise andere Hilfen, die eine rechtliche Betreuung 
vermeiden können. 
 
12.  Wirkungsvolles Verbundsystem 

 
Die unterschiedlichen Angebote, insbesondere die 
Beratungs-, Begleitungs- und Entlastungsange-
bote, werden im Landkreis koordiniert und ver-
netzt. Wichtig ist nicht nur eine sinnvolle Aneinan-
derreihung von pflegerischen und psychosozialen 
Hilfen, sondern auch die Gestaltung eines wir-
kungsvollen Verbundsystems von begleitenden 
und unterstützenden Angeboten – in Kombina-
tion mit den kreislichen Kompetenzen für die Hilfe 
zur Pflege, die Altenhilfe, die Daseinsvorsorge, das 
bürgerschaftliche Engagement, die Krankenhäu-
ser, den Öffentlichen Gesundheitsdienst etc. Die-
ses breite Spektrum wird idealerweise in einem se-
niorenpolitischen oder generationenübergreifend 
in einem sozialpolitischen Konzept mit der Kreis-
entwicklungsplanung zusammengeführt.  
 
Um eine bedarfsgerechte und sozialraumorien-
tierte Infrastruktur auch in der Pflege zu erhalten 
oder zu entwickeln, muss eine wirkungsvolle Pfle-
geinfrastrukturplanung der Landkreise ermöglicht 
werden, die sich am tatsächlichen Bedarf orientie-
ren kann. Bislang schließt die Pflegekasse einen 
Versorgungsvertrag mit dem Betreiber, auch wenn 
das Pflegeheim in der Kreispflegeplanung nicht 
vorgesehen ist. Zugleich ist in den ländlichen Räu-
men eine wohnortnahe Versorgung nicht mehr 
überall gewährleistet. Die Kreispflegeplanung 
muss daher bei der Zulassung von Pflegeheimen 
und ambulanten Diensten verbindlich berücksich-
tigt werden. Hierfür bedarf es gesetzlicher Grund-
lagen im SGB XI sowie in den Landespflegegeset-
zen. 
 

Beschluss des Präsidiums 
des Deutschen Landkreistages vom 23.3.2021 
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